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SCHREIBEN VON MICHAEL[ SAXER] , ABT VON PFAEFERS, AN AMMANN KON-
RAD III . ZURLAUBEN, ZUG

Nach dem Gruss bemerkt der Abt , "das der Herren Anonen [- gemeint die

Kaufleute d 'Annone - ] einer von Meyland , diser tagen selbsten bey unss Zu

Ragatz gewesen 3 mit deme wir dess bewusten factom halber der notturfft nach,

eonversiert , welcher gleichwol unss den bisshero alhir gewesenen factom mit
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gewalt aufzutringen oder einzuschwezen vermeint , welches wir aber im wenig¬

sten nit nachgeben wollen , und Letstlich mit Jme dahin gehandlet , (weil er

keinen andern Eidtgnossen alss allein einen Zürcher alhie haben wollen ) das

er einen von Meyland der unserer religion , herauss senden , und alher gehn Ra-

gatz verordnen wolle ” . Bis zu dessen Ankunft aber solle - so sei man

weiter übereingekommen - der jetzige seinen Dienst weiterversehen

dürfen . Er habe es für "Rathsamer gehalten , einen Meyländer , alss einen

Zürcher alhie Zu gedulden , seitemal wir genzlich darfür halten , das diss orts

der religion halbeyi etwass angesehen , weil man miss erst diser tagen einen

Lutterischen schuelmeister (welcher mit ermeltem factom gar guete Khundsame

und gemeinschafft hat ) alhie Zu Ragatz fürgeschlagen , und Jne ein schuel auf¬

richten Zu lassen begert ” . Aus all dem lasse sich leicht folgern,

dass [ Zürich ] "unser Catholische Religion Zu inficiren"  begehre . ^
Landammann [ Heinrich ] Höslin von Glarus "hat verschine Wochen sein

vor disem [auf der die Grafschaft Sargans reg . VII Orte Tagsatzung ] Zu Rap-

perschweil [ - wo Höslin seinen Ort Glarus , der Empfänger des Schreibens , Zur¬

lauben , aber Stadt und Amt Zug vertrat - ] von seinen herren und obern [ - hier -0

nicht etwa Landammann und Rat von Glarus , sondern die VII in Sargans reg . Orte

- d . h . die Schirmorte der Abtei - , in :.deren Auftrag Höslin nach Pfäfers ent-
2

sandt wurde , gemeint - ] Jme anbefohlene commission verrichtet , und ist (Gott

Lob ) die sach aller ortten wol abgangen , allein beruhet es iezt uf deme , das

die Godigen [ Good] Zu Melss , von unss und den herren Eidtgnosseyi uf yiechst

khünfftiger Badischer tagleistung [ 1616 ] getheilt werden sollen , unnd sind

die Schmidig ob der Sar unss , und die under der Sar den herren Eidtgnossen

Zugesprochen worden " . Somit könne man bloss noch hoffen , dass in der

Folge sowohl "die siben Regierende ort , alss [auch ] wir diss orts einmal

Zu ruhe kommen " . Dies alles habe er ihm hiermit in der Hoffnung , er

werde sich auch bei dieser Angelegenheit als guter Freund der Ab¬

tei bewähren , zur Kenntnis bringen wollen.

1) s . EA V 1, 1207 g , 1208 f
2 ) s . ebenda 1438 Art . 140

Original , mit Siegel - AH 4 , 70- 71 - Blatt 71r leer
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